
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG  Drucksache 19/2145(neu) 
19. Wahlperiode 16. Juni 2020 

Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen 
(Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 19/1779 
 

Mit Plenarbeschluss vom 15. November 2019 hat der Landtag den Gesetzentwurf der 
Landesregierung federführend an den Innen- und Rechtsausschuss und mitberatend an den 
Finanzausschuss überwiesen.  

Der Innen- und Rechtsausschuss hat Stellungnahmen zu der Vorlage eingeholt. Der 
Finanzausschuss hat zudem eine mündliche Anhörung durchgeführt.  

Der Finanzausschuss schloss seine Beratungen am 11. Juni 2020, der federführende Innen- 
und Rechtsausschuss am 10. Juni 2020 ab. Im Laufe der Beratung wurde ein 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD abgelehnt und ein Änderungsantrag der 
regierungstragenden Fraktionen angenommen. 

In Übereinstimmung mit dem mitberatenden Finanzausschuss empfiehlt der Innen- und 
Rechtsausschuss mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und 
SSW bei Enthaltung der SPD dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung 
der rechten Spaltung der nachfolgenden Gegenüberstellung. Änderungen gegenüber dem 
Ursprungsgesetzentwurf sind durch Fettdruck kenntlich gemacht. 

 

 

 

Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 
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Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung der 

Haushaltswirtschaft der Kommunen  
(Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) 

 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Änderung der 

Gemeindeordnung 

 Artikel 1 
Änderung der 

Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Gesetz … vom … (GVOBl. Schl.-H. S. …), 
wird wie folgt geändert: 

 Die Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. Januar 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 6), wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt ge-
ändert: Die Angaben 

 1.  unverändert 

„1. Abschnitt: Haushaltswirtschaft 
75 - 95 o 

  

Unterabschnitt 1: Gemeinsame Vor-
schriften 75 - 76  

  

Unterabschnitt 2: Haushaltswirt-
schaft mit kameraler Buchführung 
77 - 94 

  

Unterabschnitt 3: Haushaltswirt-
schaft mit doppelter Buchführung 95 
- 95 o“ 

  

werden ersetzt durch die Angabe   

„1. Abschnitt: Haushaltswirtschaft 
75 - 95“. 

  

2. In § 16 g Absatz 2 Nummer 4 werden 
die Worte „die Jahresrechnung oder“ 
gestrichen. 

 2.  unverändert 

3. Der 1. Abschnitt (Haushaltswirtschaft) 
des sechsten Teils (Gemeindewirt-
schaft) erhält folgende neue Fassung: 

 3. Der 1. Abschnitt (Haushaltswirtschaft) 
des sechsten Teils (Gemeindewirt-
schaft) erhält folgende neue Fassung: 
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„1. Abschnitt Haushaltswirtschaft  „1. Abschnitt Haushaltswirtschaft 

§ 75  
Allgemeine 

Haushaltsgrundsätze 

 § 75  
Allgemeine 

Haushaltsgrundsätze 

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushalts-
wirtschaft so zu planen und zu führen, 
dass die stetige Erfüllung ihrer Auf-
gaben gesichert ist. Dabei ist den Er-
fordernissen des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts sowie Empfeh-
lungen des Stabilitätsrates gemäß § 51 
Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 
1273), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122), 
Rechnung zu tragen. 

  unverändert 

(2) Die Haushaltswirtschaft ist nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu führen. Dabei hat die 
Gemeinde finanzielle Risiken zu mini-
mieren. Spekulative Finanzgeschäfte 
sind verboten. 

  

(3) Der Haushalt soll in jedem Haus-
haltsjahr ausgeglichen sein. 

  

(4) Die Haushaltswirtschaft ist nach den 
Grundsätzen der doppelten Buchfüh-
rung zu führen. 

  

§ 76  
Grundsätze der 

Finanzmittelbeschaffung 

 § 76  
Grundsätze der 

Finanzmittelbeschaffung 

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

  unverändert 

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlichen Finanzmittel 

  

1. aus Entgelten für ihre Leistungen,   

2. im Übrigen aus Steuern   

zu beschaffen, soweit die sonstigen Fi-
nanzmittel nicht ausreichen. Eine 
Rechtspflicht zur Erhebung von Stra-
ßenausbaubeiträgen im Sinne der §§ 8 
und 8 a des Kommunalabgabenge-
setzes besteht nicht. 

  

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur 
aufnehmen, wenn eine andere Finan-
zierung nicht möglich ist oder wirtschaft-
lich unzweckmäßig wäre. 
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(4) Die Gemeinde darf zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen 
und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln. 
Die Einwerbung und die Entgegen-
nahme des Angebots einer Zuwendung 
obliegen ausschließlich der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister. Über 
die Annahme oder Vermittlung ent-
scheidet die Gemeindevertretung. Ab-
weichend von Satz 3 kann die Gemein-
devertretung die Entscheidung über die 
Annahme oder Vermittlung bis zu von 
ihr jeweils zu bestimmenden Wert-
grenzen auf die Bürgermeisterin oder 
den Bürgermeister und den Haupt-
ausschuss übertragen. Über die Annah-
me oder Vermittlung von Spenden, 
Schenkungen oder ähnlichen Zuwen-
dungen, die über 50 Euro hinausgehen, 
erstellt die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister jährlich einen Bericht, in 
welchem die Geber, die Zuwendungen 
und die Zuwendungszwecke anzuge-
ben sind, und leitet diesen der Gemein-
devertretung zu. 

  

§ 77 
Haushaltssatzung 

 § 77 
Haushaltssatzung 

(1) Die Gemeinde hat für jedes 
Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung 
zu erlassen. 

  unverändert 

(2) Die Haushaltssatzung enthält die 
Festsetzung 

  

1. des Haushaltsplans unter Angabe 
des Gesamtbetrags 

  

a) der Erträge und der Aufwen-
dungen im Ergebnisplan des 
Haushaltsjahres, 

  

b) der Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit, aus der In-
vestitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit im Fi-
nanzplan des Haushaltsjahres, 

  

c) der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahm
en (Kreditermächtigung), 

  

d) der Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen (Ver-
pflichtungsermächtigungen), die 
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künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaß-
nahmen belasten, 

2. des Höchstbetrags der Kassenkre-
dite, 

  

3. der Steuersätze (Hebesätze), so-
weit diese nicht in einer anderen 
Satzung festgesetzt worden sind, 

  

4. der Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen. 

  

Die Haushaltssatzung kann weitere Vor-
schriften enthalten, die sich auf die 
Erträge und die Aufwendungen, die Ein-
zahlungen und Auszahlungen und den 
Stellenplan des Haushaltsjahres bezie-
hen. 

  

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn 
des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für 
das Haushaltsjahr. Sie kann Fest-
setzungen für zwei Haushaltsjahre, 
nach Jahren getrennt, enthalten. 

  

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, 
soweit für einzelne Bereiche durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes be-
stimmt ist. 

  

§ 78  
Haushaltsplan 

 
§ 78  

Haushaltsplan 

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im 
Haushaltsjahr für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 

  unverändert 

1. anfallenden Erträge und eingehen-
den Einzahlungen, 

  

2. entstehenden Aufwendungen und 
zu leistenden Auszahlungen, 

  

3. notwendigen Verpflichtungsermäch-
tigungen. 

  

Die Vorschriften über die Sondervermö-
gen der Gemeinde bleiben unberührt. 

  

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Er-
gebnisplan und einen Finanzplan sowie 
in Teilpläne zu gliedern. Der Stellenplan 
für die Beamtinnen und Beamten sowie 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ist Teil des Haushaltsplans. 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/2145 (neu) 
 

 - 7 - 

(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für 
die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 
Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und der aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften für die Haus-
haltsführung verbindlich. Ansprüche 
und Verbindlichkeiten Dritter werden 
durch ihn weder begründet noch auf-
gehoben. 

  

§ 79 
Erlass der Haushaltssatzung 

 § 79 
Erlass der Haushaltssatzung 

(1) Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan mit den vorgeschrie-
benen Anlagen werden von der Ge-
meindevertretung in öffentlicher Sitzung 
beraten. 

  unverändert 

(2) Die von der Gemeindevertretung in 
öffentlicher Sitzung beschlossene 
Haushaltssatzung und der Haushalts-
plan mit den Anlagen sind der Kommu-
nalaufsichtsbehörde vorzulegen. 

  

(3) Jeder kann Einsicht in die Haus-
haltssatzung und den Haushaltsplan mit 
den Anlagen nehmen. In der Bekannt-
machung der Haushaltssatzung ist da-
rauf hinzuweisen. 

  

§ 80 
Nachtragshaushaltssatzung 

 § 80 
Nachtragshaushaltssatzung 

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis 
zum Ablauf des Haushaltsjahres durch 
Nachtragshaushaltssatzung geändert 
werden. Für die Nachtragshaushalts-
satzung gelten die Vorschriften für die 
Haushaltssatzung entsprechend. 

  unverändert 

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine 
Nachtragshaushaltssatzung zu erlas-
sen, wenn 

  

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung 
jeder Sparmöglichkeit ein erhebli-
cher Jahresfehlbetrag entstehen 
wird oder ein veranschlagter Jahres-
fehlbetrag sich erheblich vergrößert 
und dies sich nicht durch andere 
Maßnahmen vermeiden lässt, 

  

2. bisher nicht veranschlagte oder 
zusätzliche Aufwendungen oder 
Auszahlungen in einem im Verhält-
nis zu den gesamten Aufwendungen 
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oder gesamten Auszahlungen er-
heblichen Umfang geleistet werden 
müssen; dies gilt nicht für Umschul-
dungen, 

3. Auszahlungen für bisher nicht ver-
anschlagte Investitionen oder Inves-
titionsförderungsmaßnahmen ge-
leistet werden sollen oder 

  

4. Beamtinnen und Beamte oder 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer eingestellt, befördert oder in 
eine höhere Entgeltgruppe einge-
stuft werden sollen und der Stellen-
plan die entsprechenden Stellen 
nicht enthält. 

  

(3) Absatz 2 Nummer 2 bis 4 gilt nicht 
für 

  

1. unerhebliche Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen, 
soweit deren Deckung gewährleistet 
ist und 

  

2. Abweichungen vom Stellenplan und 
die Leistung höherer Personalauf-
wendungen oder -auszahlungen, 
die aufgrund von Besoldungsge-
setzen oder Tarifverträgen notwen-
dig sind. 

  

§ 81 
Vorläufige Haushaltsführung 

 § 81 
Vorläufige Haushaltsführung 

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn 
des Haushaltsjahres noch nicht bekannt 
gemacht, darf die Gemeinde 

  unverändert 

1. Aufwendungen entstehen lassen 
und Auszahlungen leisten, zu deren 
Leistung sie rechtlich verpflichtet ist 
oder die für die Fortsetzung 
notwendiger Aufgaben unaufschieb-
bar sind; sie darf insbesondere 
Bauten, Beschaffungen und 
sonstige Investitionsleistungen, für 
die im Haushaltsplan eines Vor-
jahres Beträge vorgesehen waren, 
fortsetzen, 

  

2. Abgaben nach den Sätzen des Vor-
jahres erheben, 

  

3. Kredite umschulden.   
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(2) Reichen die Finanzmittel für die 
Fortsetzung der Bauten, der Beschaf-
fungen und der sonstigen Leistungen 
des Finanzplans nach Absatz 1 Num-
mer 1 nicht aus, darf die Gemeinde 
Kredite für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen bis 
zur Höhe von einem Viertel der Kredit-
ermächtigung des Vorjahres aufneh-
men. 

  

§ 82 
Überplanmäßige und außer-
planmäßige Aufwendungen 

und Auszahlungen 

 § 82 
Überplanmäßige und außer-
planmäßige Aufwendungen 

und Auszahlungen 

(1) Überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen sind nur zulässig, wenn sie 
unabweisbar sind und die Deckung 
gewährleistet ist. Unabweisbar sind 
Aufwendungen und Auszahlungen auch 
dann, wenn ein Aufschub der Aufwen-
dungen und Auszahlungen besonders 
unwirtschaftlich wäre. Sie dürfen nur 
geleistet werden, wenn die Gemeinde-
vertretung zugestimmt hat. Bei 
unerheblichen über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen kann die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister die Zustimmung zur 
Leistung dieser Aufwendungen und 
Auszahlungen erteilen; sie oder er kann 
die Befugnis zur Erteilung der Zustim-
mung übertragen. Die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister hat der Ge-
meindevertretung über die geleisteten 
unerheblichen über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen mindestens halbjährlich zu be-
richten. 

  unverändert 

(2) Für Investitionen, die im folgenden 
Jahr fortgesetzt werden, sind überplan-
mäßige Auszahlungen auch dann 
zulässig, wenn ihre Deckung im laufen-
den Jahr nur durch Erlass einer Nach-
tragshaushaltssatzung möglich wäre, 
die Deckung aber im folgenden Jahr 
gewährleistet ist. Absatz 1 Satz 3 bis 5 
gilt entsprechend. 

  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für Maßnahmen, durch die später 
über- oder außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen entste-
hen können. 
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(4) § 80 Absatz 2 bleibt unberührt.   

(5) Bei über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen, die erst bei der Auf-
stellung des Jahresabschlusses fest-
gestellt werden können und nicht zu 
Auszahlungen führen, ist die Zustim-
mung der Gemeindevertretung entbehr-
lich. Aufwendungen nach Satz 1 sind 
gesondert im Anhang nach § 91 Absatz 
1 Satz 3 anzugeben und zu erläutern. 

  

§ 83 
Mittelfristige Ergebnis- und 

Finanzplanung 

 § 83 
Mittelfristige Ergebnis- und 

Finanzplanung 

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirt-
schaft eine fünfjährige Ergebnis- und 
Finanzplanung zugrunde zu legen und 
in den Haushaltsplan einzubeziehen. 
Das erste Planungsjahr ist das laufende 
Haushaltsjahr. Der mittelfristige Er-
gebnisplan soll für die einzelnen Jahre 
in Erträgen und Aufwendungen aus-
geglichen sein. Der mittelfristige Finanz-
plan soll für die einzelnen Jahre in Ein-
zahlungen und Auszahlungen die Liqui-
dität der Gemeinde einschließlich der 
Finanzierung der Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen si-
cherstellen. 

  unverändert 

§ 84  
Verpflichtungs-
ermächtigungen 

 § 84  
Verpflichtungs-
ermächtigungen 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von 
Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in 
künftigen Jahren dürfen nur eingegan-
gen werden, wenn der Haushaltsplan 
hierzu ermächtigt. Sie dürfen auch über-
planmäßig oder außerplanmäßig einge-
gangen werden, wenn sie unabweisbar 
sind und der in der Haushaltssatzung 
festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen nicht über-
schritten wird. Für über- und außer-
planmäßige Verpflichtungsermächti-
gungen gilt § 82 Absatz 1 Satz 2 bis 5 
entsprechend. 

 (1) unverändert 

(2) Verpflichtungsermächtigungen dür-
fen in der Regel zu Lasten der dem 
Haushaltsjahr folgenden drei Jahre ver-
anschlagt werden, in Ausnahmefällen 
bis zum Abschluss einer Maßnahme. 

 (2) unverändert 
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Sie sind in der Regel zulässig, wenn sie 
im Einklang mit der dauernden 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde ste-
hen. 

(3) Verpflichtungsermächtigungen gel-
ten bis zum Ende des Haushaltsjahres 
und, wenn die Haushaltssatzung für das 
folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig 
öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur 
Bekanntmachung dieser Haushalts-
satzung. 

 (3)  unverändert 

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen bedarf im Rah-
men der Haushaltssatzung der Geneh-
migung der Kommunalaufsichtsbehör-
de, soweit in den Jahren, zu deren Las-
ten sie veranschlagt sind, insgesamt 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen vor-
gesehen sind. 

 (4) unverändert 

(5) Abweichend von Absatz 4 bedarf die 
Gemeinde für den Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen keiner 
Genehmigung, wenn 

 (5) Abweichend von Absatz 4 bedarf die 
Gemeinde für den Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen keiner 
Genehmigung, wenn 

1. die Ergebnisrechnung oder die 
Gesamtergebnisrechnung des 
Vorvorjahres mindestens 
ausgeglichen war, 

 1.  unverändert 

2. die Ergebnisplanung, die Ergebnis-
rechnung oder die Gesamtergebnis-
rechnung des Vorjahres mindestens 
ausgeglichen war, 

 2. die Ergebnisplanung, die Ergebnis-
rechnung oder die Gesamtergebnis-
rechnung des Vorjahres mindestens 
ausgeglichen war und 

3. die Ergebnisrücklage des zuletzt 
vorliegenden Jahresabschlusses 
mindestens 10 % der allgemeinen 
Rücklage beträgt und 

   (entfällt) 

4.  der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 
und den drei nachfolgenden Jahre 
nach der mittelfristigen Ergebnispla-
nung mindestens ausgeglichen ist. 

 3.  der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 
und den drei nachfolgenden Jahren 
nach der mittelfristigen Ergebnispla-
nung mindestens ausgeglichen ist. 

§ 85 
Kredite 

 § 85 
Kredite 

(1) Kredite dürfen unter der Voraus-
setzung des § 76 Absatz 3 nur für 
Investitionen, Investitionsförderungs-
maßnahmen und zur Umschuldung 
aufgenommen werden. Investitionen 
der Gemeinde im Sinne von Satz 1 sind 
auch die anteilige Gewährung von 

 (1) unverändert 
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Krediten an Unternehmen und Ein-
richtungen nach § 101 für deren In-
vestitionen in Höhe der auch mittelbaren 
Beteiligung, soweit die Gemeinde einen 
Gesamtabschluss nach § 93 erstellt hat. 

(2) Der Gesamtbetrag der vorgese-
henen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnah-
men bedarf im Rahmen der Haushalts-
satzung der Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmi-
gung). Die Gesamtgenehmigung soll 
nach den Grundsätzen einer geord-
neten Haushaltswirtschaft erteilt oder 
versagt werden; sie kann unter Bedin-
gungen und Auflagen erteilt werden. Sie 
ist in der Regel zu versagen, wenn die 
Kreditverpflichtungen mit der dauern-
den Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
nicht im Einklang stehen. 

 (2) unverändert 

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum 
Ende des auf das Haushaltsjahr fol-
genden Jahres und, wenn die Haus-
haltssatzung für das übernächste Jahr 
nicht rechtzeitig öffentlich bekannt ge-
macht wird, bis zur Bekanntmachung 
dieser Haushaltssatzung. 

 (3) unverändert 

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen bedarf der Geneh-
migung der Kommunalaufsichtsbehörde 
(Einzelgenehmigung), wenn 

 (4) unverändert 

1. die Kreditaufnahmen nach Maß-
gaben der aufgrund § 19 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), 
zuletzt geändert durch Artikel 267 
der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474), erlassenen 
Verordnungen beschränkt worden 
sind; die Einzelgenehmigung kann 
nach Maßgabe der Kreditbeschrän-
kungen versagt werden oder 

  

2. sich die Kommunalaufsichtsbehörde 
dies aufgrund einer möglichen Ge-
fährdung der dauernden Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde in der Ge-
samtgenehmigung vorbehalten hat. 

  

(5) Die Begründung einer Zahlungsver-
pflichtung, die wirtschaftlich einer Kre-
ditverpflichtung gleichkommt, bedarf der 

 (5) unverändert 
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Genehmigung der Kommunalauf-
sichtsbehörde. Absatz 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

(6) Abweichend von den Absätzen 2 
und 5 bedarf die Gemeinde für den 
Gesamtbetrag der Kredite und die Be-
gründung von Zahlungsverpflichtungen 
keiner Genehmigung, wenn 

 (6) Abweichend von den Absätzen 2 
und 5 bedarf die Gemeinde für den 
Gesamtbetrag der Kredite und die Be-
gründung von Zahlungsverpflichtungen 
keiner Genehmigung, wenn 

1. die Ergebnisrechnung oder die 
Gesamtergebnisrechnung des Vor-
vorjahres mindestens ausgeglichen 
war, 

 1.  unverändert 

2. die Ergebnisplanung, die Ergebnis-
rechnung oder die Gesamtergebnis-
rechnung des Vorjahres mindestens 
ausgeglichen war, 

 2. die Ergebnisplanung, die Ergebnis-
rechnung oder die Gesamtergebnis-
rechnung des Vorjahres mindestens 
ausgeglichen war und 

3. die Ergebnisrücklage des zuletzt 
vorliegenden Jahresabschlusses 
mindestens 10 % der allgemeinen 
Rücklage beträgt und 

   (entfällt) 

4. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 
und den drei nachfolgenden Jahre 
nach der mittelfristigen Ergebnis-
planung mindestens ausgeglichen 
ist. 

 3. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 
und den drei nachfolgenden Jahren 
nach der mittelfristigen Ergebnis-
planung mindestens ausgeglichen 
ist. 

(7) Das für Inneres zuständige Mini-
sterium wird ermächtigt, durch Verord-
nung die Begründung von Zahlungs-
verpflichtungen (Absatz 5) von der Ge-
nehmigungspflicht freizustellen, wenn 
sie zur Erfüllung bestimmter Aufgaben 
entstehen oder ihrer Natur nach re-
gelmäßig wiederkehren oder wenn be-
stimmte Beträge nicht überschritten 
werden. 

 (7) unverändert 

(8) Die Gemeinde darf zur Sicherung 
des Kredits keine Sicherheiten be-
stellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde 
kann Ausnahmen zulassen, wenn die 
Bestellung von Sicherheiten der Ver-
kehrsübung entspricht. 

 (8) unverändert 

(9) Die Laufzeit sowie die Höhe der 
Tilgungsleistungen sollen sich an der 
durchschnittlichen Nutzungsdauer der 
zu finanzierenden Investitionen ori-
entieren. Kreditaufnahmen mit einem 
variablen oder von externen Para-
metern abhängigen Zinssatz sind 
grundsätzlich unzulässig. Kredite und 
derivative Finanzgeschäfte sind in 
inländischer Währung abzuschließen. 

 (9) unverändert 
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Eine Aufnahme von Fremdwährungs-
krediten ist zulässig, wenn das damit 
verbundene Wechselkursrisiko bezüg-
lich Kapital und Zinsen in voller Höhe 
durch Wechselkurssicherungsgeschäf-
te ausgeschlossen wird. 

§ 86 
Sicherheiten und 

Gewährleistung für Dritte 

 § 86 
Sicherheiten und 

Gewährleistung für Dritte 

(1) Die Gemeinde darf keine Sicher-
heiten zugunsten Dritter bestellen. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde. 

 (1) unverändert 

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften 
und Verpflichtungen aus Gewährver-
trägen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
übernehmen. Die Rechtsgeschäfte be-
dürfen der Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde. 

 (2) unverändert 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für 
Rechtsgeschäfte, die den dort genann-
ten Rechtsgeschäften wirtschaftlich 
gleichkommen, insbesondere für die Zu-
stimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, 
aus denen der Gemeinde in künftigen 
Haushaltsjahren Verpflichtungen zu 
Leistungen erwachsen können. 

 (3) unverändert 

(4) Abweichend von den Absätzen 2 
und 3 bedarf die Gemeinde für die dort 
genannten Rechtsgeschäfte keiner 
Genehmigung, wenn 

 (4) Abweichend von den Absätzen 2 
und 3 bedarf die Gemeinde für die dort 
genannten Rechtsgeschäfte keiner 
Genehmigung, wenn 

1. die Ergebnisrechnung oder die Ge-
samtergebnisrechnung des Vorvor-
jahres mindestens ausgeglichen 
war, 

 1.  unverändert 

2. die Ergebnisplanung, die Ergebnis-
rechnung oder die Gesamtergebnis-
rechnung des Vorjahres mindestens 
ausgeglichen war, 

 2. die Ergebnisplanung, die Ergebnis-
rechnung oder die Gesamtergebnis-
rechnung des Vorjahres mindestens 
ausgeglichen war und 

3. die Ergebnisrücklage des zuletzt 
vorliegenden Jahresabschlusses 
mindestens 10 % der allgemeinen 
Rücklage beträgt und 

   (entfällt) 

4. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 
und den drei nachfolgenden Jahre 
nach der mittelfristigen Ergebnis-
planung mindestens ausgeglichen 
ist. 

 3. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 
und den drei nachfolgenden Jahren 
nach der mittelfristigen Ergebnis-
planung mindestens ausgeglichen 
ist. 
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(5) Das für Inneres zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, durch Verord-
nung Rechtsgeschäfte von der Ge-
nehmigungspflicht freizustellen, die die 
Gemeinden zur Erfüllung bestimmter 
Aufgaben eingehen, die ihrer Natur 
nach regelmäßig wiederkehren oder die 
bestimmte Wertgrenzen nicht über-
schreiten. 

 (5) unverändert 

(6) Bei Rechtsgeschäften nach den 
Absätzen 2 und 3 hat die Gemeinde sich 
vorzubehalten, dass sie oder ihre Be-
auftragten jederzeit prüfen können, ob 
im Fall der Übernahme einer Gewähr-
leistung eine Inanspruchnahme der Ge-
meinde in Betracht kommen kann oder 
die Voraussetzungen für eine solche 
vorliegen oder vorgelegen haben. Die 
Gemeinde kann mit Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde davon ab-
sehen, sich das Prüfungsrecht vorzu-
behalten. 

 (6) unverändert 

§ 87 
Kassenkredite 

 § 87 
Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer 
Auszahlungen kann die Gemeinde 
Kassenkredite bis zu dem in der Haus-
haltssatzung festgesetzten Höchst-
betrag aufnehmen, soweit dafür keine 
anderen Mittel zur Verfügung stehen. 
Diese Ermächtigung gilt über das Haus-
haltsjahr hinaus bis zur Bekannt-
machung der neuen Haushaltssatzung. 

  unverändert 

(2) Ergibt sich bei einer Gemeinde ein 
Bedarf an Kassenkrediten, der voraus-
sichtlich zu keinem Zeitpunkt in einem 
bestimmten Zeitraum unterschritten 
wird (Bodensatz), ist die Aufnahme 
eines Kassenkredits in entsprechender 
Höhe mit einer Laufzeit bis höchstens 
zum Ende des Ergebnis- und Finanz-
planungszeitraums zulässig. 

  

§ 88 
Erwerb und Verwaltung von 

Vermögen 

 
§ 88 

Erwerb und Verwaltung von 
Vermögen 

(1) Die Gemeinde soll Vermögens-
gegenstände nur erwerben, soweit dies 
in absehbarer Zeit zur Erfüllung ihrer 

 (1) unverändert 
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Aufgaben oder zum Schutz der natür-
lichen Grundlagen des Lebens erfor-
derlich ist. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind 
pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. 
Bei Geldanlagen ist auf eine ausrei-
chende Sicherheit zu achten; sie sollen 
einen angemessenen Ertrag bringen. 

 (2) unverändert 

(3) Die Gemeinde darf mit Geneh-
migung der Kommunalaufsichtsbehörde 
Gemeindevermögen in Stiftungsvermö-
gen einbringen, wenn 

 (3) Die Gemeinde darf mit Geneh-
migung der Kommunalaufsichtsbehörde 
Gemeindevermögen in Stiftungsvermö-
gen einbringen, wenn 

1. ein wichtiges Interesse der Gemein-
de daran vorliegt, 

 1.  unverändert 

2. der von der Gemeinde damit ange-
strebte Zweck nicht ebenso gut auf 
andere Weise erfüllt wird oder erfüllt 
werden kann, 

 2.  unverändert 

3. die Ergebnisrechnung oder die Ge-
samtergebnisrechnung des Vorvor-
jahres mindestens ausgeglichen 
war, 

 3.  unverändert 

4. die Ergebnisplanung, die Ergebnis-
rechnung oder die Gesamtergebnis-
rechnung des Vorjahres mindestens 
ausgeglichen war, 

 4. die Ergebnisplanung, die Ergebnis-
rechnung oder die Gesamtergebnis-
rechnung des Vorjahres mindestens 
ausgeglichen war und 

5. die Ergebnisrücklage des zuletzt 
vorliegenden Jahresabschlusses 
mindestens 10 % der allgemeinen 
Rücklage beträgt und 

   (entfällt) 

6. der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 
und den drei nachfolgenden Jahre 
nach der mittelfristigen Ergebnis-
planung mindestens ausgeglichen 
ist. 

 5.  der Ergebnisplan im Haushaltsjahr 
und den drei nachfolgenden Jahren 
nach der mittelfristigen Ergebnis-
planung mindestens ausgeglichen 
ist. 

Die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister ist verpflichtet, der Gemeinde-
vertretung oder bei einer Übertragung 
der Entscheidung auf den Hauptaus-
schuss nach § 28 Satz 1 Nummer 22 
dem Hauptausschuss das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 in einem 
Bericht darzulegen und dabei insbe-
sondere auch auf die Vor- und Nachteile 
der Erfüllung des angestrebten Zwecks 
auf andere Weise sowie die Auswir-
kungen auf die Eigenkapitalausstattung 
und den Ergebnisplan darzustellen. 

 Die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister ist verpflichtet, der Gemeinde-
vertretung oder bei einer Übertragung 
der Entscheidung auf den Hauptaus-
schuss nach § 28 Satz 1 Nummer 22 
dem Hauptausschuss das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 in einem 
Bericht darzulegen und dabei insbe-
sondere auch auf die Vor- und Nachteile 
der Erfüllung des angestrebten Zwecks 
auf andere Weise sowie die Auswir-
kungen auf die Eigenkapitalausstattung 
und den Ergebnisplan darzustellen. 
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(4) Abweichend von Absatz 3 kann die 
Gemeinde Vermögen, das ihr von Drit-
ten mit einer entsprechenden Maßgabe 
zur Verfügung gestellt worden ist, in 
Stiftungen einbringen. Satz 1 gilt nur für 
von Dritten, an denen sie auch mittelbar 
nicht beteiligt ist, die von ihr nicht 
getragen oder mitgetragen werden oder 
in denen sie nicht Mitglied ist, zur 
Verfügung gestelltem Vermögen. 

 (4) unverändert 

(5) Die Gemeinde darf liquide Mittel an 
Unternehmen und Einrichtungen nach 
§ 101 weiterleiten. Eine Weiterleitung in 
Form einer Gewährung von Krediten ist 
in Höhe der auch mittelbaren Betei-
ligung zulässig. 

 (5) unverändert 

§ 89 
Veräußerung von Vermögen 

 § 89 
Veräußerung von Vermögen 

(1) Die Gemeinde darf Vermögens-
gegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben in absehbarer Zeit nicht 
braucht, veräußern. Werden sie zur 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
weiterhin benötigt, dürfen sie zur 
langfristigen Eigennutzung veräußert 
werden, wenn auf diese Weise die 
Aufgaben der Gemeinde mindestens 
ebenso wirtschaftlich erfüllt werden 
können. Vermögensgegenstände dür-
fen in der Regel nur zu ihrem vollen 
Wert veräußert werden. 

  unverändert 

(2) Für die Überlassung der Nutzung ei-
nes Vermögensgegenstands gilt Ab-
satz 1 entsprechend. 

  

(3) Die Gemeinde bedarf der Geneh-
migung der Kommunalaufsichtsbehör-
de, wenn sie über bewegliche Sachen, 
die einen besonderen wissenschaft-
lichen, geschichtlichen oder künstleri-
schen Wert haben, verfügen oder 
solche Sachen wesentlich verändern 
will. Die Gemeinde bedarf abweichend 
von Satz 1 keiner Genehmigung, wenn 
diese Sachen an andere schleswig-
holsteinische kommunale Körper-
schaften oder das Land Schleswig-
Holstein veräußert werden. 
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§ 90 
Finanzbuchhaltung 

 
§ 90 

Finanzbuchhaltung 

(1) Die Finanzbuchhaltung hat die Buch-
führung, den Zahlungsverkehr und die 
weiteren Kassengeschäfte der Gemein-
de zu erledigen. § 99 bleibt unberührt. 
Die Buchführung muss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung so beschaffen sein, dass 
einer oder einem sachverständigen 
Dritten innerhalb einer angemessenen 
Zeit ein Überblick über die wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde ver-
mittelt werden kann. Der Zahlungs-
verkehr und die weiteren Kassen-
geschäfte sind ordnungsgemäß und 
sicher zu erledigen. Die Buchführung 
kann vom Zahlungsverkehr und den 
weiteren Kassengeschäften abgetrennt 
werden. 

  unverändert 

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie die 
Aufgaben der Finanzbuchhaltung selbst 
besorgt, eine Verantwortliche oder ei-
nen Verantwortlichen für die Finanz-
buchhaltung und eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter zu bestellen. 
Die Leiterin oder der Leiter und die 
Prüferinnen und Prüfer des Rechnungs-
prüfungsamtes dürfen nicht gleichzeitig 
Aufgaben der Verantwortlichen oder 
des Verantwortlichen der Finanzbuch-
haltung oder ihrer oder seiner Stellver-
treterin oder ihres oder seines Stell-
vertreters wahrnehmen. 

  

(3) Soweit die ordnungsgemäße Erledi-
gung und die Prüfung gewährleistet 
sind, können die Buchführung und der 
Zahlungsverkehr für funktional begrenz-
te Aufgabenbereiche auch durch meh-
rere Stellen der Verwaltung erfolgen. 
Absatz 2 bleibt unberührt. 

  

(4) Die oder der Verantwortliche für die 
Finanzbuchhaltung und deren oder des-
sen Stellvertreterin oder Stellvertreter 
dürfen mit der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister, in Städten mit der 
Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister oder einer Stadträtin oder einem 
Stadtrat sowie der Leiterin oder dem 
Leiter und Prüferinnen und Prüfern des 
Rechnungsprüfungsamtes nicht in der 
Weise des § 22 Absatz 1 verbunden 
sein. Die Bürgermeisterin oder der 
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Bürgermeister kann weitere Ausschlie-
ßungsgründe regeln. Entsteht der Be-
hinderungsgrund im Laufe der Amtszeit, 
hat eine der beteiligten Personen aus 
ihrer Funktion auszuscheiden. Ist eine 
der beteiligten Personen Bürger-
meisterin oder Bürgermeister, in 
Städten Bürgermeisterin oder Bürger-
meister oder Stadträtin oder Stadtrat, 
hat die andere Person aus ihrer Funk-
tion auszuscheiden. 

(5) Die mit der Prüfung und Feststellung 
des Zahlungsanspruches und der Zah-
lungsverpflichtung beauftragten Be-
schäftigten dürfen nicht die Zahlungen 
der Gemeinde ausführen. 

  

(6) Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister überwacht die Finanzbuch-
haltung. Sie oder er kann die Aufsicht 
einer oder einem Beschäftigten der 
Gemeinde übertragen, jedoch nicht Be-
schäftigten der Finanzbuchhaltung. 

  

§ 91 
Jahresabschluss 

 § 91 
Jahresabschluss 

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss 
eines jeden Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen, in dem 
das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 
des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 
Der Jahresabschluss muss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde vermitteln 
und ist zu erläutern. Der Jahresab-
schluss besteht aus der Ergebnis-
rechnung, der Finanzrechnung, den 
Teilrechnungen, der Bilanz und dem 
Anhang. Ihm ist ein Lagebericht bei-
zufügen. 

  unverändert 

(2) Der Jahresabschluss ist innerhalb 
von drei Monaten nach Abschluss des 
Haushaltsjahres aufzustellen. 

  

§ 92 
Prüfung des 

Jahresabschlusses 

 § 92 
Prüfung des 

Jahresabschlusses 

(1) In Gemeinden, in denen ein Rech-
nungsprüfungsamt besteht, prüft dieses 

  unverändert 
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den Jahresabschluss und den Lage-
bericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,   

2. die einzelnen Rechnungsbeträge 
sachlich und rechnerisch vor-
schriftsmäßig begründet und belegt 
worden sind, 

  

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, 
Einzahlungen und Auszahlungen 
sowie bei der Vermögens- und 
Schuldenverwaltung nach den 
geltenden Vorschriften verfahren 
worden ist, 

  

4. das Vermögen und die Schulden 
richtig nachgewiesen worden sind, 

  

5. der Anhang zum Jahresabschluss 
vollständig und richtig ist, 

  

6. der Lagebericht zum Jahresab-
schluss vollständig und richtig ist. 

  

Das Rechnungsprüfungsamt kann die 
Prüfung nach seinem pflichtgemäßen 
Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen 
verzichten. 

  

(2) Das Rechnungsprüfungsamt hat sei-
ne Bemerkungen in einem Schlussbe-
richt zusammenzufassen. 

  

(3) Nach Abschluss der Prüfung durch 
das Rechnungsprüfungsamt legt die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
den Jahresabschluss und den Lage-
bericht mit dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes der Gemein-
devertretung zur Beratung und Be-
schlussfassung vor. Die Gemein-
devertretung beschließt über den Jah-
resabschluss und über die Verwendung 
des Jahresüberschusses oder die 
Behandlung des Jahresfehlbetrages bis 
spätestens 31. Dezember des auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahres. 

  

(4) Die Gemeinde hat innerhalb von 
sechs Monaten nach Vorlage des 
Schlussberichts des Rechnungsprü-
fungsamtes nach Absatz 3 Satz 1 das 
Vorliegen des Schlussberichts, des 
Jahresabschlusses und Lageberichts 
sowie des Beschlusses der Gemeinde-
vertretung nach Absatz 3 Satz 2 örtlich 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/2145 (neu) 
 

 - 21 - 

bekannt zu machen und sie danach öf-
fentlich auszulegen, soweit nicht schutz-
würdige Interessen Einzelner entge-
genstehen. In der Bekanntmachung ist 
auf die öffentliche Auslegung des 
Schlussberichts und des Jahresab-
schlusses und Lageberichts hinzuwei-
sen. 

(5) In Gemeinden, in denen kein Rech-
nungsprüfungsamt besteht, tritt an 
dessen Stelle ein Ausschuss der Ge-
meindevertretung; Absatz 4 findet keine 
Anwendung. 

  

(6) Für die Prüfung der Eröffnungsbilanz 
gelten die Absätze 1 bis 5 entspre-
chend. 

  

§ 93 
Gesamtabschluss 

 § 93 
Gesamtabschluss 

(1) Eine Gemeinde mit mehr als 4 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern hat 
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung zum 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
ihren Jahresabschluss nach § 91 und 
die Jahresabschlüsse des gleichen 
Geschäftsjahres der 

  unverändert 

1. Eigenbetriebe nach § 106 und an-
dere Sondervermögen nach § 97, 
mit Ausnahme der Sondervermögen 
nach § 97 Absatz 1 Satz 5, 

  

2. Einrichtungen, die nach § 101 Ab-
satz 4 ganz oder teilweise nach den 
Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung vom 5. Dezember 2017 
(GVOBl. Schl.-H. S. 558) geführt 
werden, 

  

3. Kommunalunternehmen nach 
§ 106 a, die von der Gemeinde 
getragen werden, 

  

4. gemeinsamen Kommunalunterneh-
men nach § 19 b des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GkZ) 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom [… ein-
setzen: Datum und Fundstelle die-
ses Gesetzes…], zu deren Stamm-
kapital die Gemeinde mehr als 50 % 
beigetragen hat, 
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5. anderen Anstalten, die von der Ge-
meinde getragen werden, mit Aus-
nahme der öffentlich-rechtlichen 
Sparkassen, 

  

6. Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 
GkZ und der Zweckverbände, die 
die Regelung nach § 15 Absatz 3 
GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ 
entsprechend anwenden, zu deren 
Stammkapital die Gemeinde mehr 
als 50 % beigetragen hat, 

  

7. Gesellschaften, die der Gemeinde 
gehören, 

  

8. Gesellschaften, an denen die 
Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr 
als 50 % beteiligt ist, 

  

(Aufgabenträger) zu einem Gesamtab-
schluss zu konsolidieren. Der Gesamt-
abschluss besteht aus der Gesamter-
gebnisrechnung, der Gesamtbilanz und 
dem Gesamtanhang. Ihm ist ein Ge-
samtlagebericht beizufügen. 

  

(2) In den Gesamtabschluss müssen die 
Jahresabschlüsse der Aufgabenträger 
nach Absatz 1 Satz 1 nicht einbezogen 
werden, wenn sie für die Verpflichtung, 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragsgesamtlage der Ge-
meinde zu vermitteln, von unterge-
ordneter Bedeutung sind. Sind alle Auf-
gabenträger nach Absatz 1 Satz 1 sowie 
gemeinsamen Kommunalunternehmen, 
Zweckverbände und Gesellschaften 
nach Absatz 3 Satz 1 von untergeord-
neter Bedeutung, kann die Gemeinde 
auf die Erstellung eines Gesamt-
abschlusses verzichten. 

  

(3) Hat die Gemeinde nach den Ab-
sätzen 1 und 2 einen Gesamtabschluss 
zu erstellen, sind in den Gesamtab-
schluss auch die Jahresabschlüsse der 

  

1. gemeinsamen Kommunalunterneh-
men nach § 19 b GkZ, zu deren 
Stammkapital die Gemeinde min-
destens 20 % beigetragen hat, 

  

2. Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 
GkZ und Zweckverbände, die die 
Regelung nach § 15 Absatz 3 GkZ 
aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ ent-
sprechend anwenden, zu deren 
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Stammkapital die Gemeinde min-
destens 20 % beigetragen hat, und 

3. Gesellschaften, an denen die Ge-
meinde oder ein Aufgabenträger 
nach Absatz 1 mit mindestens 20 % 
beteiligt ist, 

  

einzubeziehen, soweit sie nicht schon 
nach Absatz 1 einbezogen wurden. 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

  

(4) Dem Gesamtanhang sind Angaben 
zu den Jahresabschlüssen der Auf-
gabenträger, die nach Absatz 2 nicht in 
den Gesamtabschluss einbezogen wor-
den sind, anzufügen. Es sind im Ge-
samtanhang die 

  

1. anderen gemeinsamen Kommunal-
unternehmen nach § 19 b GkZ, die 
von der Gemeinde mitgetragen wer-
den, 

  

2. anderen Zweckverbände, in denen 
die Gemeinde Mitglied ist, 

  

3. anderen Gesellschaften, an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, und 

  

4. rechtsfähigen kommunalen Stif-
tungen, die von der Gemeinde ver-
waltet werden, 

  

anzugeben.   

(5) Die Gemeinde hat bei den Auf-
gabenträgern nach Absatz 1 und bei 
den gemeinsamen Kommunalunter-
nehmen, Zweckverbänden und Gesell-
schaften nach Absatz 3 darauf hinzu-
wirken, dass ihr das Recht eingeräumt 
wird, von diesen alle erforderlichen 
Informationen und Unterlagen für die 
Zusammenfassung der Jahresab-
schlüsse zu verlangen. 

  

(6) Der Gesamtabschluss ist innerhalb 
von neun Monaten nach Abschluss des 
Haushaltsjahres aufzustellen. 

  

(7) Für die Prüfung und weitere Be-
handlung des Gesamtabschlusses und 
des Gesamtlageberichts gilt § 92 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass eine 
Beschlussfassung nach § 92 Absatz 3 
Satz 2 über die Verwendung eines 
Jahresüberschusses oder die Behand-
lung eines Jahresfehlbetrages nicht 
erfolgt. 
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(8) Die Gemeinde kann auf die Aufstel-
lung eines Gesamtabschlusses für die 
ersten fünf Jahresabschlüsse nach § 91 
verzichten. 

  

§§ 94 bis 95 
- gestrichen -“ 

 
§§ 94 bis 95 

- gestrichen -“ 

4. § 96 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.  4.  unverändert 

5. § 97 Absatz 1 Satz 1 und 2 erhält fol-
gende Fassung: 

 5.  unverändert 

„Für die wirtschaftlichen Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit und 
öffentliche Einrichtungen, für die auf-
grund gesetzlicher Vorschriften Sonder-
rechnungen geführt werden, gelten die 
§§ 75 und 76 sowie 83 bis 89 entspre-
chend. § 84 Absatz 5, § 85 Absatz 6 und 
§ 86 Absatz 4 gelten entsprechend mit 
der Maßgabe, dass es keiner Geneh-
migung bedarf, wenn der Erfolgsplan, 
der Ergebnisplan, die Gewinn- und 
Verlustrechnung oder die Ergebnis-
rechnung des Wirtschaftsjahres und der 
beiden vorangegangen Jahre keinen 
Verlust oder Fehlbetrag ausweisen.“ 

  

6. § 99 erhält folgende Fassung:  6.  unverändert 

“§ 99 
Sonderfinanzbuchhaltungen  

  

Für Sondervermögen und Treuhandver-
mögen, für die Sonderrechnungen ge-
führt werden, sind Sonderfinanzbuch-
haltungen zu erledigen. Sie sollen mit 
der Finanzbuchhaltung der Gemeinde 
verbunden werden. Für Sonderfinanz-
buchhaltungen gilt § 90 entsprechend.“ 

  

7. § 115 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  7.  unverändert 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:   

„Die Leiterin oder der Leiter sowie 
die Prüferinnen und Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes dürfen 
mit der oder dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung, der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister, 
den Stadträtinnen und Stadträten, 
den Mitgliedern des Hauptaus-
schusses sowie der oder dem 
Verantwortlichen der Finanzbuch-
haltung oder ihrer oder seiner 
Stellvertreterin oder ihres oder 
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seines Stellvertreters nicht in der 
Weise des § 22 Absatz 1 verbunden 
sein.“ 

b) Es wird folgender neuer Satz 3 ein-
gefügt: 

  

„Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister kann weitere Aus-
schließungsgründe regeln.“ 

  

8. § 116 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  8.  unverändert 

a)  Nummer 1 erhält folgende Fassung:   

„1. den Jahresabschluss und den 
Lagebericht (§ 92) sowie den Ge- 
samtabschluss und den Gesamtla-
gebericht (§ 93) zu prüfen,“ 

  

b) In Nummer 2 werden die Worte „die 
Kassenvorgänge und Belege zur 
Vorbereitung der Prüfung der 
Jahresrechnung oder“ gestrichen. 

  

c) In Nummer 3 werden die Worte 
„Kassen oder“ und die Worte „Kas-
senprüfungen oder“ gestrichen. 

  

9. § 118 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  9.  unverändert 

„(2) Rechtsgeschäfte, die gegen das 
Verbot des § 75 Absatz 2 Satz 3, des 
§ 85 Absatz 8 Satz 1 und des § 109 
verstoßen, sind nichtig.“ 

  

10. § 133 wird wie folgt geändert:  10.  unverändert 

a) Folgender Absatz 2 wird eingefügt:   

„(2) Soweit für die Anwendung die-
ses Gesetzes oder untergesetzli-
cher kommunalhaushaltsrechtlicher 
Vorschriften die Einwohnerzahl 
maßgebend oder anzugeben ist, gilt 
die vom Statistischen Amt für Ham-
burg und Schleswig-Holstein nach 
dem Stand vom 31. März fortge-
schriebene Einwohnerzahl vom 
1. Januar des folgenden Jahres an. 
Für die Anwendung zukünftiger 
Haushaltsjahre gilt der zuletzt 
vorliegende Stand.“ 

  

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 3 wer-
den die neuen Absätze 3 bis 4. 

  

11. § 135 wird wie folgt geändert:  11.  unverändert 

a) Absatz 2 wird gestrichen.   
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b) Der bisherige Absatz 2 a wird der 
neue Absatz 2. 

  

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:   

„(4) Die Ermächtigungen nach den 
Absätzen 2 und 3 schließen die 
Befugnis ein, zur Vergleichbarkeit 
der Haushalte und Wirtschaftspläne 
Muster für verbindlich zu erklären, 
insbesondere für 

  

1. die Haushaltssatzung,   

2. die Form des Haushaltsplans 
und seiner Anlagen, 

  

3. die produktorientierte Gliede-
rung des Haushaltsplans (Pro-
duktrahmen) und die Gliederung 
des Ergebnisplans nach Ertrags- 
und Aufwandsarten sowie des 
Finanzplans nach Ein- und Aus-
zahlungsarten (Kontenrahmen), 

  

4. die Gliederung und die Form der 
Bestandteile des Jahresab-
schlusses, sowie des Gesamt-
abschlusses und ihrer Anlagen, 

  

5. die Aufstellung der Jahresbilanz,   

6. die Gliederung und Form der 
Anlagennachweise und 

  

7. die Gliederung und Form der Er-
folgsrechnung und der Erfolgs-
übersicht.“ 

  

Artikel 2  
Änderung der Kreisordnung 

 Artikel 2  
Änderung der Kreisordnung 

Die Kreisordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 94), zuletzt geändert 
durch Gesetz … vom … (GVOBl. Schl.-H. 
S. …), wird wie folgt geändert: 

 Die Kreisordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 94), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. März 2017 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 140), wird wie folgt geändert: 

In § 16 f Absatz 2 Nummer 4 werden die 
Worte „die Jahresrechnung oder“ gestri-
chen. 

 In § 16 f Absatz 2 Nummer 4 werden die 
Worte „die Jahresrechnung oder“ gestri-
chen. 

Artikel 3  
Änderung der Amtsordnung 

 Artikel 3  
Änderung der Amtsordnung 

Die Amtsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert 

 Die Amtsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. November 2019 
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durch Gesetz vom (GVOBl. Schl.-H. S. …), 
wird wie folgt geändert: 

(GVOBl. Schl.-H. S. 425), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  1.  unverändert 

a) In Satz 1 werden die Worte „die Kas-
sengeschäfte oder“ gestrichen. 

  

b) Satz 2 wird gestrichen.   

2. In § 21 Absatz 1 Satz 1 werden die Wor-
te „Zweckausgaben oder“ gestrichen. 

 2.  unverändert 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes 

über kommunale 
Zusammenarbeit 

 Artikel 4 
Änderung des Gesetzes 

über kommunale 
Zusammenarbeit 

Das Gesetz über kommunale Zusammen-
arbeit in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
(GVOBl. Schl.-H. S. ), wird wie folgt 
geändert: 

 Das Gesetz über kommunale Zusammen-
arbeit in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 
528), wird wie folgt geändert: 

1. In § 9 Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 
werden die Worte „der Jahresrechnung 
oder“ gestrichen. 

 1.  unverändert 

2. In § 13 Absatz 4 Satz 1 werden die 
Worte „Verwaltungs- und Kassenge-
schäfte oder die“ gestrichen. 

 2.  unverändert 

3. § 14 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 erhält 
folgende Fassung: 

 3.  unverändert 

„Hat ein Verbandsmitglied ein Rech-
nungsprüfungsamt eingerichtet, so hat 
dieses die Aufgaben nach § 92 Absatz 1 
und 2 der Gemeindeordnung durchzu-
führen.“ 

  

Artikel 5 
Änderung des 

Kommunalprüfungsgesetzes 

 Artikel 5 
Änderung des 

Kommunalprüfungsgesetzes 

Das Kommunalprüfungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Fe-
bruar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 129), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 552), wird wie 
folgt geändert: 

 Das Kommunalprüfungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Fe-
bruar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 129), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. Mai 
2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 220), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 

 1.  unverändert 

„§ 133 Absatz 4 der Gemeindeordnung 
gilt entsprechend.“ 
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2. In § 3 Absatz 3 Satz 2 werden die Worte 
„Kassenprüfungen oder unvermutete“ 
gestrichen. 

 2.  unverändert 

3. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 werden die 
Worte „Kassengeschäfte ordnungs-
gemäß geführt werden (Kassenprüfung) 
oder die“ gestrichen. 

 3.  unverändert 

Artikel 6 
Änderungen des 

Stiftungsgesetzes 

 Artikel 6 
Änderungen des 

Stiftungsgesetzes 

Das Stiftungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. März 2000 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 208), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Juni 2004 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 153), Ressortbezeichnungen zuletzt er-
setzt durch Verordnung vom 16. Januar 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie folgt 
geändert: 

  unverändert 

1. § 15 wird wie folgt geändert:   

a) Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.   

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:   

"(4) Die Einsicht in das Stiftungs-
verzeichnis ist jeder Person gestat-
tet. Ein darüber hinausgehender 
Informationszugangsanspruch hin-
sichtlich behördlicher Unterlagen 
über die Anerkennung und Beauf-
sichtigung einzelner Stiftungen nach 
dem Informationszugangsgesetz für 
das Land Schleswig-Holstein be-
steht nicht.“ 

  

2. In § 17 Absatz 2 Satz 1 wird der Punkt 
durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gender Halbsatz angefügt: 

  

„hierbei sind die steuerrechtlichen und 
stiftungsrechtlichen Anforderungen zu 
beachten.“ 

  

Artikel 7 
Änderung des 

Finanzausgleichsgesetzes 

 Artikel 7 
Änderung des 

Finanzausgleichsgesetzes 

Das Finanzausgleichsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. De-
zember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), 
zuletzt geändert durch Gesetz … vom … 
(GVOBl. Schl.-H. S. …), wird wie folgt 
geändert: 

 Das Finanzausgleichsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. De-
zember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. 
Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 220), wird 
wie folgt geändert: 
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1. § 1 wird wie folgt geändert:  1.  unverändert 

a) In Absatz 2 werden die Worte „Aus-
gaben oder“ gestrichen. 

  

b) In Absatz 3 werden die Worte „Ein-
nahmen oder“ gestrichen. 

  

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte 
„Einnahmen oder“ gestrichen. 

  

2. In § 2 Absatz 5 werden die Worte „Aus-
gaben oder“ gestrichen. 

 2.  unverändert 

3. § 12 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  3.  unverändert 

„(2) Bei der Feststellung des unver-
meidlichen Jahresfehlbetrages müssen 
diejenigen Beträge außer Ansatz blei-
ben, die durch Aufwendungen ent-
standen sind, die nicht als unbedingt 
notwendig anerkannt werden können, 
oder die durch eigene Erträge abge-
deckt werden können, wenn alle Er-
tragsquellen in zumutbarem Umfang 
ausgeschöpft werden. Davon abwei-
chend werden bei den Städten und 
Kreisen, die der Kommunalaufsicht des 
für Inneres zuständigen Ministeriums 
unterstehen, jeweils zwei Drittel der bis 
zum Ende des Jahres 2018 aufge-
laufenen Jahresfehlbeträge sowie der 
ab 2019 entstehenden neuen Jahres-
fehlbeträge als unvermeidlich aner-
kannt.“ 

  

Artikel 8 
Änderung des Konnexitäts-

ausführungsgesetzes 

 Artikel 8 
Änderung des Konnexitäts-

ausführungsgesetzes 

Das Konnexitätsausführungsgesetz vom 
27. April 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 450), 
zuletzt geändert durch Gesetz … vom … 
(GVOBl. Schl.-H. S. …), wird wie folgt 
geändert: 

 Das Konnexitätsausführungsgesetz vom 
27. April 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 450), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. 
November 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 328), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert:  1.  unverändert 

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

  

„Die zu erwartenden Personalauf-
wendungen und Sachaufwendun-
gen sowie Zweckaufwendungen der 
Gemeinden und Gemeindeverbän-
de sind darzustellen.“ 

  

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte 
„Einnahmen oder“ gestrichen. 
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c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte 
„und Einnahmen“ gestrichen. 

  

2.  In § 4 Absatz 1 werden die Worte „Ein-
nahmen und“ gestrichen. 

 2.  unverändert 

Artikel 9  
Übergangsregelungen 

 Artikel 9  
Übergangsregelungen 

(1) Abweichend von § 75 Absatz 4 der 
Gemeindeordnung kann die Gemeinde die 
Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 
bis einschließlich 2023 nach den Grund-
sätzen der kameralen Buchführung führen. 
In den betroffenen Haushaltsjahren sind der 
Unterabschnitt 1 und 2 der Vorschriften 
über die Haushaltswirtschaft der Gemein-
den (Sechster Teil 1. Abschnitt) der Ge-
meindeordnung in der bis zum 31. Dezem-
ber 2020 geltenden Fassung sowie die 
untergesetzlichen kameralen Regelungen 
anzuwenden. § 75 Absatz 2 Satz 2 und 3 
und § 88 Absatz 5 gelten entsprechend. 

 (1) unverändert 

(2) Die Ermächtigungen aus § 135 Absatz 2 
in der Fassung der Gemeindeordnung vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen bis 
einschließlich 2023 fort. 

 (2) unverändert 

(3) In dem Jahr, in dem erstmals die Haus-
haltswirtschaft nach den Grundsätzen der 
doppelten Buchführung geführt wird, finden 
§ 84 Absatz 5, § 85 Absatz 6, § 86 Absatz 4 
und § 88 Absatz 3 Nummer 3 bis 6 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die entspre-
chenden Rechtsgeschäfte der Gemeinde 
keiner Genehmigung bedürfen, wenn der 
Ergebnisplan des Haushaltsjahres und der 
drei nachfolgenden Jahre nach dem mittel-
fristigen Ergebnisplan ausgeglichen ist. Im 
folgenden Jahr bedarf die Gemeinde in den 
in Satz 1 genannten Fällen keiner Geneh-
migung, wenn der Ergebnisplan des Haus-
haltsjahres und der drei nachfolgenden 
Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan 
ausgeglichen ist sowie der Ergebnisplan 
oder die Ergebnisrechnung beziehungs-
weise Gesamtergebnisrechnung in dem 
vorangegangenen Haushaltsjahr ausge-
glichen war und die Ergebnisrücklage des 
Jahresabschlusses mindestens 10 % der 
allgemeinen Rücklage beträgt. 

 (3) In dem Jahr, in dem erstmals die Haus-
haltswirtschaft nach den Grundsätzen der 
doppelten Buchführung geführt wird, finden 
§ 84 Absatz5, § 85 Absatz 6, § 86 Absatz 4 
und § 88 Absatz 3 Nummer 3 bis 5 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die entspre-
chenden Rechtsgeschäfte der Gemeinde 
keiner Genehmigung bedürfen, wenn der 
Ergebnisplan des Haushaltsjahres und der 
drei nachfolgenden Jahre nach dem mittel-
fristigen Ergebnisplan ausgeglichen ist. Im 
folgenden Jahr bedarf die Gemeinde in den 
in Satz 1 genannten Fällen keiner Geneh-
migung, wenn der Ergebnisplan des Haus-
haltsjahres und der drei nachfolgenden 
Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan 
ausgeglichen ist sowie der Ergebnisplan 
oder die Ergebnisrechnung beziehungs-
weise Gesamtergebnisrechnung in dem 
vorangegangenen Haushaltsjahr ausge-
glichen war. 
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Artikel 10 
In-Kraft-Treten 

 Artikel 10 
In-Kraft-Treten 

Artikel 1 bis 5 und 7 bis 9 treten am 1. 
Januar 2021 in Kraft. Artikel 6 tritt am Tage 
nach seiner Verkündung in Kraft. 

  unverändert 
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